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Vorwort

Seit langem wird darüber gestritten, ob es das Phänomen der Politikverdrossen-
heit überhaupt gibt und –wenn es denn existiert – ob in der negativen Einstellung
zu politischenAktivitäten und Strukturen (nahe liegend) einKrisenzeichen parla-
mentarischer Demokratie oder (eher fern liegend) ein Indikator besonderer Zu-
friedenheit zu sehen ist. Als herausragender Indikator wie Auslöser jener Ver-
drossenheitsdebatte gilt seit jeher das den Abgeordneten zugebilligte Recht, über
die Ausgestaltung des eigenen, nicht nur monetären Status selbst und in eigener
Sache zu entscheiden – eine Entscheidung, die als »Selbstbedienung« polemisch
zugespitzt Eingang in eine hitzige politische wie verfassungsrechtliche Debatte
gefunden hat.
Die vorliegende Schrift versteht sich als ein Beitrag zur Versachlichung dieser

verfassungsrechtlichen Diskussion. Sie wurde im Frühjahr 2003 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät derUniversität zuKöln alsHabilitationsschrift ange-
nommen. Im Anschluss erschienene Literatur und ergangene Rechtsprechung
wurden soweit erforderlich eingearbeitet, das auf die Abgeordnetenentschädi-
gung bezogene Daten- und Zahlenmaterial wurde der besseren Vergleichbarkeit
willen in Euro umgerechnet.
Mein erster Dank gilt meinem verehrten Kölner Lehrer, Prof. Dr. Wolfram

Höfling, M.A., Direktor des Instituts für Staatsrechts und Leiter der Forschungs-
stelle für das Recht des Gesundheitswesens. An dem von ihm geleiteten Institut
für Staatsrecht hatte ich den erforderlichen Freiraum, aber auch die wissenschaft-
liche Anregung, durch die eine solche Arbeit überhaupt erst möglich wird; dort
entstand die Arbeit in einem Klima akademischer Auseinandersetzung und –
ebenso wichtig – menschlicher Zuneigung und Unterstützung. In besonderer
Weise dankbar bin ich weiterhin Herrn Prof. Dr. Jörg Detlef Kühne, der mich
während meiner Assistentenzeit an seinem Hannoveraner Lehrstuhl mit uner-
schütterlichem Glauben an die Kraft der Vernunft angesteckt hat. Die Last des
Zweitgutachtens hat Prof. Dr.Otto Depenheuer auf sich genommen.
Danken möchte ich weiterhin meinen ehemaligen Kollegen am Institut für

Staatsrecht, besonders Dr. Günter Krings, der durch kritische Einwände, vor al-
lem aber durch Zuspruch diese Arbeit begleitet hat. Danken möchte ich schließ-
lich noch der »Seele« des Instituts für Staatsrecht,Marianne Becker.
Gewidmet ist die Arbeit meinen Söhnen Lorenz und Julius, die ihretwegen so

manche Entbehrung auf sich nehmen mussten.

Rostock, im Juni 2007 Heinrich Lang
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1. Teil

Die parlamentarische Entscheidung in eigener Sache
als Thema des Staats- und Verfassungsrechts



Kapitel 1

Einleitung

1. Abschnitt: Problemstellung und -kontext

Atavistisch ist die parlamentarische Entscheidung in eigener Sache genannt wor-
den1. Und in der Tat: Das Verbot, in eigener Sache zu entscheiden oder zu richten,
charakterisiert eine seit Jahrtausenden ethisch und normativ tradierte Grund-
überzeugung.Ne quis in sua causa iudicet vel ius sibi dicat –Niemand darf sein ei-
gener Richter sein oder sich selbst Recht sprechen, legte deshalb das Corpus Juris
Civilis apodiktisch fest2. Entsprechende Regelungen durchzogen das griechische
Recht3. Entscheidungen in eigener Sache wurden undwerden als unvereinbar mit
demGebot unparteiischer Entscheidungsfindung angesehen. Zu eindeutig ist die
Gefahr, dass spezifische Nähe zum Entscheidungsgegenstand die für eine »ge-
rechte« Entscheidung notwendige Distanz vermissen lässt.
Distanz und Eigennutz bildeten deshalb auch seit der Antike das Koordinaten-

system zur Bewertung von Staatlichkeit4 und ihre Ausbalancierung ist jedenfalls
für den demokratischen Verfassungsstaat unabdingbare Voraussetzung des ge-
genüber den Beherrschten erhobenen Legitimitätsanspruchs staatlicher Entschei-
dungen5. Vor diesem Hintergrund ist auch der Hinweis auf die Gehörsvorschrift
des Sachsenspiegels zutreffend6: »Eenes Mannes Rede ist keenes Mannes Rede,
man muß sie hören alle beede« bedeutet nichts anderes als das normative Gebot

1 Vgl. J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.181 (209). Der mit demUntertitel »Insichge-
schäft und Gewaltenfusion in der Volksvertretung« überschriebene Beitrag beginnt auf S.181(!)
der Festschrift.

2 Vgl. Codex L. III. Tit. V des Corpus Juris Civilis, hier zitiert nach K.E. Otto/B. Schilling/
K.F.F. Sintenis, Das Corpus Juris Civilis, Bd.V, 1984, S.417.

3 Nachweise bei P. Dagtoglou, in: FS für Forsthoff, 1967, S.65 (68).
4 Die Unterscheidung, ob das Regieren nur auf »den gemeinen Nutzen« zielt oder »nur auf

den eigenen Vorteil der Regierenden« diente bekanntlich Aristoteles als normatives Kriterium
zur Abgrenzung der »guten« von den »entarteten« Staatsformen, vgl. Aristoteles, Politik III 6
1279a, hier zitiert nachM.G. Schmidt, Demokratietheorien, 2000, S.37; vgl. auchH. Dreier, in:
Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 20 (Demokratie) Rn.2.

5 Auf dieser Linie hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden, dass Neutralität
undUnparteilichkeit sowesentlich zurAusübung richterlicher Tätigkeit gehörten, dass ohne de-
renEinhaltung schlechterdings nicht von einerAusübung legitimer rechtsprechenderGewalt ge-
sprochen werden könne, vgl. bereits BVerfGE 4, 331 (348f.) sowie jüngst BVerfGE 103, 111
(140).

6 M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, 1994, S.238.
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zur Unparteilichkeit, dem das Handlungsverbot in eigener Sache dient und das
durch die Entscheidung in eigener Sache herausgefordert wird.
Zugleich ist damit freilich ein Spannungsverhältnis und ein seit langem im

staatsrechtlichen Interesse stehender Grundkonflikt staatlicher Herrschaftsaus-
übung markiert: Wie kann die mit der Idee des demokratischen Verfassungsstaats
notwendig verbundene Herrschaft des Rechts verwirklicht werden, wenn doch
gleichzeitig die Schaffung und der Vollzug jenes Rechts in die Hände von Indivi-
duen gelegt werden muss? Das Grundgesetz hat den damit bezeichneten unaus-
weichlichenKonflikt zwischen demEigennutz derHandelnden und der notwen-
digen Allgemeinheit bei der Erfüllung der übertragenen Aufgaben in einer Fülle
distanzwahrender Vorschriften, namentlich des Inkompatibilitäts- und Befan-
genheitsrechts, aufgegriffen. Kein Verwaltungsbeamter, kein Richter darf – so
lässt sich vereinfachend sagen – in eigener Sache entscheiden oder richten.
Bei der im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehenden parlamentari-

schen Entscheidung in eigener Sache liegen die Dinge freilich komplizierter als
die angeführten eingängigen Rechtstraditionen undNormierungen vermuten las-
sen. Denn das grundsätzliche Verbot der Entscheidung in eigener Sache wird hier
demokratietheoretisch überlagert, mit der Folge, dass je nach unterschiedlicher
demokratietheoretischer Ausrichtung das Distanzproblem in einem gänzlich an-
deren Licht erscheint. In einem ersten Problemzugriff können die unterschiedli-
chen Positionen hier in zwei Ansätzen zugespitzt werden:
Nach einer Ansicht ist die Demokratie durch die Identität der Herrscher mit

den Beherrschten gekennzeichnet. Die Ausübung staatlicher Gewalt ist dann we-
gen der Notwendigkeiten der Repräsentation im Flächenstaat zwar auf Organe
übertragen, doch setzt sich deren auf demWillen des Volkes beruhende Legitima-
tion in einer »Reihe von Identitäten« fort. Beruht die Demokratie aber, so wird
geschlussfolgert, auf der Anerkennung solcher Identitäten, entscheidet das im
Parlament repräsentierte Volk immer in eigener Sache. Repräsentative Ausübung
staatlicher Entscheidungsbefugnisse und derGedanke der Befangenheit der so le-
gitimierten Entscheidungsträger seien deshalb inkompatibel7. Deshalb könne das
rechtsstaatliche Distanzgebot im parlamentarischen Raum nicht eingefordert
werden. Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache delegitimierten das Par-
lament allenfalls politisch, nicht juristisch8. In der Konsequenz dieser Auffassung
liegt es, dass allein eine politische Sanktion zu erfolgen hat. Als derartige Sankti-

7 S. etwaW. Schmitt Glaeser, in: FS für Stern, 1997, S.1183 (1195).
8 J. Isensee, Zur Sache 2/96, Bd.2, S.227; vgl. aber ders., in: FS für Schiedermair, 2001, S.181

(182), wo er sich imKontext derDiätengesetzgebungmit dem folgendenZitat auf Locke bezieht:
»... ist es denMitgliedern der gesetzgebenden Versammlung nicht nur versagt, sich selbst von ei-
ner allgemeinen Last zu dispensieren; sie dürfen auch kein Gesetz erlassen, das allein ihnen Vor-
teile bringt. Sie sind ermächtigt, in Sache der Allgemeinheit zu entscheiden, nicht aber in eigener
Sache.Das ist eine Bedingung für die legitimeAusübung der Staatsgewalt ...« sowie ders., Zur Sa-
che 2/96, Bd.2, S.240, Verbot in eigener Sache zu entscheiden stellt zumindest eine »verfassungs-
ethische Norm« dar.
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onsmöglichkeit stünde dem Wähler die Wahl- bzw. Nichtwahl zur Verfügung
und, damit sei dem demokratischen Gedanken genüge getan.
Freilich, die Überzeugungskraft der Schlussfolgerung hängt von ihren Voraus-

setzungen ab. Dass Demokratie auf die beschriebene Identität ziele, ist indes de-
mokratietheoretisch durchaus umstritten.
Nach der Gegenauffassung lebt die repräsentative Demokratie nämlich gerade

aus der Nicht-Identität der Repräsentanten mit den Repräsentierten. Die Tren-
nung zwischen Rechtshervorbringung und Rechtsbetroffenheit wird hier alsWe-
sensmerkmal der repräsentativen Demokratie begriffen, Distanz der Entschei-
denden zum Entscheidungsgegenstand stellt sich infolgedessen als unabdingbare
Voraussetzung demokratischer Repräsentation dar9. Je nach Interpretation des
Verhältnisses zwischen Herrschern und Beherrschten wird damit die sich in der
parlamentarischenDemokratie erhebende Frage, obAbgeordnete überhaupt und
gegebenenfalls mit welcher Konsequenz befangen sein können, unterschiedlich
beantwortet. Auf diese Unterschiede hat eine Beschäftigung mit dem Problem
der parlamentarischen Entscheidung in eigener Sache Bedacht zu nehmen, und
die Diskussion und Darstellung der Auflösung des Spannungsverhältnisses von
Distanz und Eigennutz im Rahmen parlamentarischer Repräsentation bildet ei-
nen Schwerpunkt der Untersuchung. Keine Lösung stellt es jedenfalls dar, wenn
im Schrifttum vermerktwird, Eigennutz sei kein Tabu, sondernThema der demo-
kratischen Willensbildung im politischen Prozess10. Denn diese kleine Alliterati-
on darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie nur den Ausgangspunkt, nicht
aber die Lösung einer verfahrensgerechten Ausbalancierung von Distanz und Ei-
gennutz bezeichnet.
Seit jeher wird allerdings als Lösung des Spannungsverhältnisses von Distanz

und Eigennutz die Emanzipation der Handelnden von ihren eigenen (wirtschaft-
lichen) Interessen als ethisches Postulat erhoben. Neutral i.S.v. interessenlos soll-
ten die Funktionsträger agieren. Und seit jeher hegt sich gegenüber der Wahrung
jener ethischen Anforderung besonderer Argwohn, wenn eigene, insbesondere
finanzielle Interessen derHandelnden inRede stehen11; auch das darauf bezogene
ethische Postulat weist deshalb eine lange Tradition auf: »Niemand kann zwei
Herren dienen: ... Ihr könnt nichtGott dienen und demMammon«, heißt es beim
Evangelisten Matthäus in der Bergpredigt12.
Freilich, ebenso alt wie die Formulierung des ethischenGebots der Selbstlosig-

keit ist die Klage über seine Missachtung. »Denn sie suchen alle das Ihre ...«,
schreibt Paulus klagend an die Philipper13. Es scheint, als sei damit ein grundsätz-

9 Vgl. dazu P. Kirchhof, VerwArch. 66 (1975), 370 (376).
10 SoW. Schmitt Glaeser, in: FS für Stern, 1997, S.1183 (1195).
11 H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S.264ff.
12 Evangelium nach Matthäus, Kap.6, Vers 24 (Revid. Lutherübersetzung 1984).
13 Philipperbrief, Kap.2 Vers 21 (Revid. Lutherübersetzung 1984). Plastisch auch J. Isensee,

ZParl 2000, 402 –Diskussionsbeitrag auf der Tagung derDeutschenVereinigung für Parlaments-
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licher, sich im Rahmen staatlicher Machtausübung nur besonders akzentuieren-
der und verdeutlichender Konflikt angesprochen, der im Rahmen einer verfas-
sungsstaatlichen Ordnung allerdings nicht ohne Brisanz bleibt. Hängt doch hier
die Legitimität staatlicher Herrschaftsausübung von der Akzeptanz der staatli-
chen Entscheidungen durch die davon Betroffenen ab. Handeln aber Entschei-
dungsträger in eigener Sache, bewegt sich die Akzeptanz der Entscheidungen auf
unsicherem Gelände. Dies gilt namentlich für finanzrelevante Entscheidungen,
besonders aber für den Bereich der staatlichen Politikfinanzierung. Gewönne
hier – so heißt es in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum
Recht der staatlichen Parteienfinanzierung mahnend – der Bürger den Eindruck,
die Parteien »bedienten« sich selbst, so entstünde dieGefahr einer aufgabenbeein-
trächtigenden Glaubwürdigkeitserosion14. Es verwundert daher nicht, dass das
Reizwort von der Selbstbedienung im Zentrum der staatsrechtlichen Debatte um
die der parlamentarischen Demokratie attestierten Krise steht. Dies belegen zum
einen und nicht zuletzt die vielfach vomBundestag selbst initiierten Bemühungen
um eine gerade auf das Problem der Entscheidung in eigener Sache bezogene
Parlamentsreform15. Zum anderen zeigt dies aber auch die staatsrechtliche Dis-
kussion der letzten Jahre, die sich unter den Stichworten »Krisensymptome des
demokratischen Verfassungsstaats«16, »Krisensymptome parlamentarischer Re-
präsentation«, »Probleme der Parteiendemokratie« oder auch »Grundfragen re-
präsentativer und plebiszitärerDemokratie« der gesamten Spannweite der zeitge-
nössischen Parlamentarismuskritik widmet17, dabei aber den Bereich der staatli-
chen Politikfinanzierung mit seiner Spezialproblematik, dass nämlich in der Tat
über die Struktur, die Ausgestaltung und die Höhe der gewährten Zahlungen die
Politiker entscheiden, zu den spezifischen Herausforderungen und Gefährdun-
gen des parlamentarischen Verfassungsstaats zählt18. Für die Krise der parlamen-

fragen und derDeutschenGesellschaft für Gesetzgebung zumThema »Entscheidungen des Par-
laments in eigener Sache«: »Wer das Kreuz trägt, segnet sich zuerst«.

14 BVerfGE 85, 264 (290); auf dieser Linie aus dem Schrifttum etwaH.-P. Schneider, in: FS für
Simon, 1987, S.243 (247), Parteienverdrossenheit schwäche die Funktionsfähigkeit und Integra-
tionskraft parlamentarischer Organe und bringe damit das Repräsentationsprinzip selbst in Ver-
ruf; zum drohenden Verlust der Akzeptanz staatlichen Handelns infolge einer dem »Gemein-
wohlpostulat fremde(n) Selbstbedienungsmentalität« des Gesetzgebers vgl. auch D. Czybulka,
Verw 26 (1993), 27 (30).

15 Z.B. die im Jahre 1995 geplante Änderung des Art. 48 Abs.3 Satz 3 GG; hierher gehören
auch die Beratungen der Gemeinsamen Verfassungskommission anlässlich der deutschen Wie-
dervereinigung, vgl. Zur Sache 2/96, Bde. 1–3.

16 Die Fragestellung »Parteienstaatlichkeit – Krisensymptome des demokratischen Verfas-
sungsstaats? stand etwa im Zentrum der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer im Jahre 1985,
dazu VVDStRL 44 (1986).

17 Vgl. dazu etwa die Beiträge undDiskussion anlässlich des Symposiums zum 60. Geburtstag
von Peter Badura, in: P.M. Huber/W. Mößle /M. Stock (Hrsg.), Zur Lage der parlamentarischen
Demokratie, 1995.

18 Vgl. J.-D. Kühne, ZParl 1997, 176 (179).
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tarischen Demokratie sind die mit dem Reizwort »Selbstbedienungsladen« ver-
bundenen Konnotationen jedenfalls Symptom und Nahrung.
Die dabei geübte Kritik erhält eine besondere Dynamik durch eine inDeutsch-

land tradierte parlaments- und parteienkritische Haltung. Zwar beansprucht
auch für die Demokratie und ihre moderne Ausprägung, den demokratischen
Verfassungsstaat, der bereits angedeutete allgemeine Erfahrungssatz Geltung,
wonach dieKritik an einer (staatlichen) Einrichtung immer genau so alt ist wie die
Einrichtung selbst19. Doch darf man sicher festhalten, dass in Deutschland die
Kritik am Parlamentarismus eine besondere Geschichte hat. So konstatierteHans
Kelsen in seinerUntersuchung über dieDemokratie 1929 nüchtern, dass »Zweifel
an der Güte des parlamentarischen Prinzips ... schon um die Mitte und das Ende
des vorigen Jahrhunderts geäußert« ... wurden20. Ja, im Grunde kann sich in
Deutschland die Parlamentarismuskritik sogar auf eine sehr viel ältere Tradition
berufen als die staatsrechtliche Verwirklichung des Parlamentarismus21. Inhalt-
lich wurde und wird grundsätzliche Kritik an Mängeln des parlamentarischen
System zwar in ganz unterschiedlichen ideologischen22 Zuschnitten23 und wohl
auch nicht nur in Deutschland zur Geltung gebracht. Ideengeschichtlich ist aber
auf eine spezifisch deutsche Problematik hinzuweisen. Mit Blick auf die konsta-
tierte Unzufriedenheit der Bürger mit dem politischen System ist von einem la-
tenten Verfassungskonflikt gesprochen worden, der zwischen gelebter und ver-

19 ManfredG. Schmidt hat in seinenUntersuchungen zu den verschiedenenDemokratietheo-
rien nachgewiesen, dass erst im 20. Jahrhundert der Siegeszug der Demokratie in der Politischen
Theorie einsetzte. Namentlich im Altertum aber eben bis in die Neuzeit hinein galt die Demo-
kratie als »kurzsichtige, wankelmütige Herrschaft der Vielen«, jener »Vielen, die ohne Sinn und
Verstand für das Ganze Politik in eigenem Interesse ausübten«, vgl.M.G. Schmidt, Demokratie-
theorien, 2000, S.42.

20 Vgl.H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1929, S.27.
21 So zu Recht H.-P. Schneider, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfas-

sungsrechts, 1994, §13 Rn.106.
22 Vgl. C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 1961, S.63

(»Sind Öffentlichkeit und Diskussion in der tatsächlichen Wirklichkeit des parlamentarischen
Betriebes zu einer leeren und nichtigen Formalität geworden, so hat auch das Parlament, wie es
sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, seine bisherige Grundlage und seinen Sinn verloren«) ei-
nerseits und etwa E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 1968, S.24 (»In
Deutschland fehlt die Tradition der großartigen Parlamentsdebatten, in denen in offener Feld-
schlacht um den Sieg oder Niederlage einer Regierung gerungen wurde ...; in Deutschland ist
über ein im 17. und 18. Jahrhundert ausgebildetes Beamtenregime im 19. Jahrhundert ein Parla-
ment herübergestülpt worden«) andererseits.

23 Die Spannweite der Parlamentarismuskritik reicht von der Konstatierung einer grundsätz-
lichen Krise des parlamentarischen Systems über die Feststellung eines bloßenMachtverlust des
Bundestages bis hin zu einer Nivellierung und Assimilierung der Opposition, die in der Theorie
der Frankfurter Schule als Folge der eindimensionalen Gesellschaft und der Stilllegung der mar-
xistisch verstandenen »Dialektik der Negation der Negation« bereits 1965 beschrieben (vgl.H.
Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 1965) und in der Studentenbewegung politisch in der il-
lusionären Forderung nach Einführung eines Rätesystems akzentuiert wurde.
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muteter Verfassung bestehe24. Thematisiert werden sollte damit ein Widerspruch
zwischen der betont repräsentativ-parlamentarischen Verfassungswirklichkeit
und einem vielfach anzutreffenden Wunsch nach einem mit der Aura der Über-
parteilichkeit versehenen präsidentiellen Regierungssystem. Während das parla-
mentarisch repräsentative – so eine gängige, euphemisch ausgedrückt, parla-
mentskritische Sicht – durch die Verfolgung egoistischer Zielsetzungen gekenn-
zeichnet sei, sei für letzteres der über dem Parteienstreit stehende tatsächliche
Führer der Regierung charakteristisch, dessen Machtanspruch durch Parlament
undVolk gleichermaßen gezügelt werde.Ernst Fraenkel hat auf die unterschiedli-
chen geistesgeschichtlichen Linien dieses Antagonismus hingewiesen, der in der
staatsrechtswissenschaftlichen Betrachtung der Weimarer Zeit in den Untersu-
chungen Carl Schmitts polarisiert wurde25. Aus der englischen Tradition stammt
demnach die Übernahme des parlamentarischen Regierungssystems, das aber in
fatalem Missverständnis der Strukturprobleme und -vorteile parlamentarischer
Systeme in Deutschland durch plebiszitär-demokratisch gespeiste Kontrollinsti-
tutionen begrenzt werden sollte26. So entstand in Weimar die herausgehobene
Stellung des Reichspräsidenten, der durch das Volk, nicht das Parlament legiti-
miert war und deshalb als über dem Parteigezänk stehend gedacht werden konn-
te. Das Parlament aber, als legitimer Sitz der Parteien und Austragungsort gesell-
schaftlicher Gegensätze, verkam – so jedenfalls die polemischen Zuspitzungen –
zur »Schwatzbude«27.
Solche parlamentskritischen und -ablehnenden Konnotationen schwingen

auch in der politischen Debatte der Gegenwart vielfach mit. Von Politik-, Partei-
en-, Parlamentsverdrossenheit etc. ist die Rede und als Kronzeugen einer solchen

24 W.J. Patzelt, APuZ B28/2000, S.3 (3f.), download unter http://www.das-parlament.
de/28–07/index2.html.

25 E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 1968, S.13ff., dort auch vertie-
fend zu den historischen Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus.

26 So E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 1968, S.13ff. In der Tat hat-
ten in »Weimar«Reichstag, Reichsrat undReichspräsident als zur politischenWillensbildung be-
rufene Organe weitgehende Befugnisse zur Kontrolle der Entscheidungen der jeweils anderen
Organe nur in der Gestalt des Appells an das Volk. Der Anstoß zur Kontrolle ging also von den
genannten Verfassungsorganen aus, während die Kontrollentscheidung plebiszitär gefällt wurde,
K.-U. Meyn, Kontrolle als Verfassungsprinzip, 1982, S.113.

27 Nicht zuletzt aufgrund dieses Antiparlamentarismus und vor allem einer damit in engem
Zusammenhang stehenden feindlichenHaltung gegenüber den Parteien (»Mißgebilde des Partei-
enstaats«) hatte die Weimarer Republik der nationalsozialistischen Machtergreifung wenig ent-
gegenzusetzen, dazuH. Dreier, VVDStRL 60 (2001), 9 (27) und passim. Antiparlamentarismus
war freilich keine Besonderheit der Weimarer Zeit; vielmehr knüpfte der dortige Antiparlamen-
tarismus nahtlos an eine zuvor gängige Attitüde an, charakteristisch etwa Eduard von Hart-
mann, Zur Zeitgeschichte, Neue Tagesfragen, 1900, S.39: »Alle Welt ist parlamentsüberdrüssig,
aber niemandweiß etwas besseres vorzuschlagen und das Bewußtsein, diese mißachtete Einrich-
tung als notwendiges Übel ins neue Jahrhundert hinüberschleppen zu müssen, lastet drückend
auf den Gemütern«.
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Entwicklung werden sinkende Wahlbeteiligungen28 oder etwa die stetig rückläu-
fige Mitgliedschaft von Bürgern in den politischen Parteien angeführt29. Auch
Ursachen werden benannt, beispielsweise die Politikfinanzierungsskandale der
letzten Jahre30, doch beginnen nicht erst bei der Ursachenforschung die Streitfra-
gen. Das, was mit dem Schlagwort der Politikverdrossenheit umschrieben wird,
ist weder in seinen Ursachen, Erscheinungsformen, noch auch nur in seiner blo-
ßen Tatsächlichkeit unumstritten. Während die einen eine gewisse Politik- und
Staatsverdrossenheit als Ausdruck einer Legitimationskrise und damit als Gefahr
für die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie interpretieren31,
sprechen andere von einem »modischen Verdrossenheitsdiskurs«32 und sehen in
der »Politikverdrossenheit« nicht mehr als ein Geschöpf einer damit selbstrefe-
renziell beschäftigten Medienwelt33. Ähnlich indifferent fallen die Stellungnah-
men der Politiker selbst aus34.

28 In der Tat ist seit den Wahlen der 70iger ein steter Rückgang der Wahlbeteiligung zu ver-
zeichnen. Allerdings stieg im Jahre 1998 dieWahlbeteiligungwieder leicht an, gehört aber immer
noch zu den geringsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Einzelnen ergeben sich für die
Wahlen von 1949 bis 1998 folgendeZahlen: 1949: 78,5%; 1953: 86,0%; 1957: 87,8%; 1961: 87,7%;
1965: 86,8%; 1969: 86,7%; 1972: 91,1%; 1976: 90,7%; 1980: 88,6%; 1983: 89,1%; 1990: 77,8%;
1994: 79,0%; 1998: 82,2%). Gleichwohl ergibt sich insgesamt ein ambivalentes Bild. Denn zum
einen liegt die Wahlbeteiligung der Bundesrepublik von allen Demokratien, die keine Wahl-
pflicht kennen, mit an der Spitze (Zum Vergleich etwa: Wahlen zum englischen Unterhaus 1997:
71,4%Wahlbeteiligung –Wahl der französischen Nationalversammlung 1997: 71,07 Wahlbetei-
ligung und traditionell gering amerikanische Kongresswahlen 1996: 49,08% Wahlbeteiligung),
zum anderen aber kann die Wahlbeteiligung in den Ländern und bei den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament (1994: 60,0% und 1999 45,2%) auch hierzulande nur als gering bezeichnet wer-
den; vgl. zu diesen Zahlen die vomDeutschen Bundestag geführten Statistiken http://www.Bun-
destag.de/info/wahlen.

29 Seit 1990 trat jedes Vierte Parteimitglied aus seiner Partei aus, in absoluten Zahlen
schrumpfte die Gesamtmitgliederzahl von 2,3 Millionen um 560 000. Im Einzelnen ergaben sich
folgende Zahlen: PDSminus 68,5%, F.D.P. minus 64,9%, SPDminus 21,7%; CDUminus 6,3%,
CSU minus 4,2%. Einen Mitgliederzuwachs verzeichnete die Partei Bündnis 90/Die Grünen
plus 19,8%, vgl. dazuO. Niedermayer, ZParl 2001, 434 (435).

30 Zum sog. CDU-Spendenskandal des Jahres 1999/2000 vgl. etwa O. Depenheuer, Politik
und Geld, 2001, S.9ff.; zu der hierbei einen Kernpunkt des Streits bildenden sog. Thierse-Ent-
scheidung,mit der der Bundestagspräsident dieCDUzurZahlung von 41 347 887,42DMauffor-
derte, vgl. die Entscheidung kritisierendO. Depenheuer, Eine Auslegung, die in skandalöse Ka-
lamitäten führt, in FAZ v. 9. Februar 2000, S.11 einerseits undM. Morlok, APuZ B16/2000, S.6
(12ff.) die Entscheidung billigend andererseits.

31 U. v.Alemann/D. Th. Tsatsos, Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches
Parteienrecht, Heft 3, 1993, S.6, konstatieren ernste Krisenanzeichen, sehen als Ursache aber
kein institutionelles Versagen, sondern das Fehlverhalten zahlreicher Legitimationsträger;R.-O.
Schultze, ZParl 1994, 472 (472), spricht mit Blick auf die Politiker- und Parteienverdrossenheit
von Grundfragen der bundesrepublikanischen Demokratie; ähnlich etwa Ch. Welzel, ZParl
1995, 141 (146ff.), der für eine stärkere Partizipation votiert, weil andernfalls die parlamentari-
sche Demokratie Gefahr laufe, das Akzeptanz- als Kompetenz- und weniger als Partizipations-
problem zu begreifen.

32 DessenGefahr darin bestehe, dass er selber verdrieße, also die Erscheinung bewirke, vor der
er warne, so etwa P. Lösche, ZParl 1995, 149 (149).

33 Ein Aspekt, auf den kürzlichO. Depenheuer, in: Depenheuer (Hrsg.), Öffentlichkeit und
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Übernimmt man in einem ersten Problemzugriff einmal die These von der
durch Skandale und den Missbrauch politischer Macht ausgelösten Politikver-
drossenheit, stellt sich zunächst die Frage, ob damit überhaupt ein juristisch
handhabbarer Begriff in die staatsrechtlicheDebatte eingeführtwird.Die Schwie-
rigkeiten rühren aus einer gewissen Unbestimmtheit des Ausdrucks. Schon die
Fülle der einschlägigen Schlagworte ist beeindruckend und deutungsoffen zu-
gleich: Gleichsam umfassend sprechen viele von einer Politikverdrossenheit, an-
dere bloß von einer Parteienverdrossenheit, wieder andere sehen lediglich eine
Parlamentarismuskrise, dochwird auch eine Legitimationskrise konstatiert, Poli-
tik per se und umfassend als schmutzigesGeschäft bezeichnet und ein bösesWort
Max Webers aufgreifend »Der Staat als Beute« der Politiker bezeichnet.
Hinzu tritt ein Weiteres. Unterschiedlichste wissenschaftliche Disziplinen be-

mächtigen sich des Begriffs der Politikverdrossenheit. Mal wird er aus psycholo-
gischer35, mal aus soziologischer36, bald aus politologischer37 Perspektive be-
leuchtet, mal wird er zugunsten kommunaler Zielsetzungen funktionalisiert38

Vertraulichkeit., 2001, S.7 (15), Politikverdrossenheit als Reaktion auf aus Anlaß von Schlüssel-
reizen inszenierten »Skandalen« und »Skandälchen«.

34 So referiert einen Vertrauensverlust konstatierend der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion inNiedersachsenChristianWulff vor Jugendlichen über das Thema »Politikverdrossen-
heit« und will damit »Vertrauen in die Politik zurückgewinnen« (so eine Meldung der Goslar-
schen Zeitung vom 2. Februar 2000, zitiert nach http://www.cdu.harz-.de/clz/9.html) und geht
die F.D.P. PolitikerinH. Hamm-Brücher, in: Herles/Husemann (Hrsg.), Politikverdrossenheit,
Schlagwort oder Zeichen derKrise?, 1993, S.75, von »einemTiefmit vielenAnzeichen einer veri-
tablen Akzeptanzkrise unserer (Parteien-)Demokratie« aus. Demgegenüber spricht der jetzige
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) von der Politikverdrossenheit als einem »Mode-
wort« und pointierter von »einem medialen Mülleimer«, in den alles hineingepackt werde, was
an anti-politische Vorurteile erinnere (vgl.W. Thierse, APuZ B31/1993, S.19 (19); Kritik über ei-
ne »aufgeblähte«Medienberichterstattung und die Sucht aus jedem kleinsten Anlass einen Skan-
dal zu »zaubern« auch beiH. Mandelarzt, ZParl 1994, 510 (511).

35 So untersucht einemitMitteln des LandesHessen geförderte Projektstudie des Instituts für
Pädagogische Psychologie der Universität Frankfurt den Zusammenhang von autoritär-strafen-
den oder ermutigend-unterstützenden Erziehungsstilen der Eltern auf den Fragenkomplex »Po-
litikverdrossenheit und politischem Engagement bei jungen Erwachsenen« (vgl. dazu die Anga-
ben unter http://www.witrans.uni-frankfurt.de/forschungsbericht/f6/i15/p491/ p2322.htm; s.a.
S. Preiser/R. Theis, Zeitschrift für Politische Psychologie, 2000/8, 27–38).

36 Pointiert E. Scheuch/U.S. Scheuch, Cliquen, Klüngel und Karrieren, 1992, S.8: »Ein biss-
chen Köln ist überall«. So kam eine Studie des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft der
Freien Universität Berlin im Jahre 1998 zu dem Ergebnis, dass knapp zwei Drittel der Bundes-
bürger entzweit mit dem politischen System seien. Aufgeschlüsselt ergab sich hierbei eineUnzu-
friedenheit von 30%mit demdemokratischen System (sog. Systemverdrossenheit) und von 30%
mit der politischen Praxis (sog. Politikverdrossenheit).

37 Dazu etwa E. Scheuch/U.S. Scheuch, Cliquen, Klüngel und Karrieren, 1992, S.8, mit der
pointierten Aussage: »Ein bisschen Köln ist überall«.

38 Vgl. etwa die Presse-Mitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg vom 31. März
2000, die den Titel trägt »Bürgergesellschaft kontra Politikverdrossenheit« und als Ausweg aus
einer zuvor konstatierten Interesselosigkeit der Bürger an politischen Entscheidungen und einer
damit verbundenenAkzeptanzkrise staatlicher Entscheidungen propagiert, der Staat müsse wie-
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